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46 Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der
Stadt Koin

GemaB § 71 bzw. § 83 des Baugesetzbuches (BauGB) vom
20.07.2004, bekannt gemacht am 23.09.2004 (BGBI. | S. 2414)
in der derzeit glltigen Fassung wird hiermit ortstblich bekannt
gemacht, dass die Beschlisse des Umlegungsausschusses
vom 14.11.2013 zu nachstehenden Umlegungssachen wie
folgt unanfechtbar geworden sind:

1. U 399a/21 - GAG Immobilien AG -, Siegburger StraBe,
betreffend Zuteilung eines Einwurfsgrundsttickes an die -
Grund und Boden GmbH - am 24.12.2013,

2. U 393.1 und 4 - Stadt KéIn und Seul -, Gauweg 6, betref-
fend Zuteilung eines Einwurfsgrundstiickes an den Betei-
ligten am 24.12.2013,

3. U 406.1 und 2 - Stadt Kéln, WE 1 - 6, -Niedecken, Kaiser,
Blischke, Eheleute Zillgen, Eheleute Ptz -, Am Kradepohl
7, betreffend Zuteilung einer unbebauten, unvermessenen
Grundsticksteilflache an die Stadt Kéln am 07.01.2014,

4. U 410.1 und 3 - Stadt Kdln und Uygun -, Am Kirchhof,
betreffend Zuteilung eines Grundstlicks an die Stadt K&In
am 24.12.2013,

5. U412.1 und 2 - Stadt K&In und Bernards -, Am Zehnpfen-
nigshof, betreffend Zuteilung eines Grundstiicks an die
Stadt Kéln am 24.12.2013,

6. U 411.1 und 9 - Stadt K&In und Eheleute Maubach -, Ol-
pener StraBe 580, betreffend Zuteilung eines stadtischen
Grundstulicks an die Beteiligten am 03.01.2014,

7. U411.1 und 13 - Stadt K&In und Michler -, Olpener StraBe
588, betreffend Zuteilung eines stadtischen Grundstiicks
an die Beteiligte am 03.01.2014,

8. U 411.1 und 17 - Stadt Kdln und Eheleute Niessen -, OlI-
pener StraBe 596, betreffend Zuteilung eines stadtischen
Grundstlicks an die Beteiligten am 03.01.2014,

9. U 411.1 und 22 - Stadt KéIn und Peest -, Olpener StraBe
606, betreffend Zuteilung eines stadtischen Grundstiicks
an die Beteiligte am 07.01.2014,

10. U 411.1 und 23 - Stadt K&In und Jakobs -, Olpener StraBe
608, betreffend Zuteilung eines stadtischen Grundstiicks
an den Beteiligten am 03.01.2014,

11. U 411.1 und 24 - Stadt KdIn und Froitzheim -, Olpener
StraBe 610, betreffend Zuteilung eines stadtischen Grund-
stlicks an die Beteiligte am 03.01.2014.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Feststellung der Unanfechtbarkeit kann innerhalb
von sechs Wochen nach Bekanntmachung Antrag auf gericht-
liche Entscheidung gestellt werden.

Uber den Antrag auf gerichtliche Entscheidung entscheidet
das Landgericht — Kammer flir Baulandsachen- in Koln.

Der Antrag ist beim Umlegungsausschuss der Stadt KoIn, Wil-
ly-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln, einzureichen.

In dem Verfahren vor der Baulandkammer des Landgerichts
K&In kénnen Antrage nur durch einen in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt gestellt werden.
Falls die Frist zur Klageerhebung durch das Verschulden eines
bestellten Bevollméchtigten versdumt werden sollte, so wirde
dessen Verschulden dem Vollimachtgeber zugerechnet werden.

Kéln, 17.01.2014

Der Geschaftsfihrer des Umlegungsausschusses
gez. Wilhelms

47 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit an der
Bauleitplanung gemaB § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Ehemalige belgische Schule an der
Von-Quadt-StraBe in KdIn-Dellbriick

Fir das Plangebiet mit dem Arbeitstitel ,Von-Quadt-StraBe” in
Kd&In-Dellbrick hat eine private Immobilienentwicklungsgesell-
schaft auf der Grundlage der Ergebnisse einer vorangegange-
nen Mehrfachbeauftragung ein stédtebauliches Planungskon-
zept erarbeitet.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Dellbrick im Osten von
Koéln und gehdrt zum Stadtbezirk Milheim. Es handelt sich
um das Grundstliick der ehemaligen belgischen Schule und
wird begrenzt durch die Von-Quadt-StraBe im Nordwesten,
bestehende Bebauung im Norden und Siidwesten, den frei-
en Landschaftsraum Kemper Wiese mit dem Kemperbach im
Osten und Siiden sowie die WiesenstraBe im Westen. Teil des
Plangebiets ist der bestehende Spiel- und Bolzplatz an der
WiesenstraB3e.

Ziel der Planung ist eine Mischung aus verschiedenen Wohn-
formen mit zukunftsfdhigem und teilweise altersgerechtem
Wohnen. An der Von-Quadt-StraBe und WiesenstraBe sind 6
Mehrfamilienhduser mit circa 41 Wohneinheiten, im rickwar-
tigen Grundsticksteil circa 16 Einfamilienhduser sowie eine
dreigruppige Kindertagesstatte (Kita) vorgesehen.

Die ErschlieBung des Plangebiets erfolgt ausgehend von der
Von-Quadt-StraBe in ausschlieBlich verkehrsberuhigter Form.
Zum Kemperbach hin ist ein Abstandsstreifen von bis zu 25 m
Breite im Planungskonzept bertcksichtigt. Der bestehende
Kinderspielplatz und der Bolzplatz an der WiesenstraBe wer-
den planungsrechtlich gesichert.

Das stadtebauliche Planungskonzept wird am Dienstag, 11.
Februar 2014, um 18 Uhr in der Aula der stadtischen Real- und
Hauptschule Dellbriicker Mauspfad, Dellbriicker Mauspfad
198-200, 51069 Koln-Dellbriick &ffentlich vorgestellt.

Alle Birgerinnen und Biirger sind herzlich eingeladen, sich in
dieser Veranstaltung zu informieren und zu dem stadtebauli-
chen Planungskonzept zu &uBern.

Telefonische Auskiinfte gibt das Stadtplanungsamt zu den
regularen Birozeiten unter der Rufnummer 0221/221-22800.
Schriftliche Stellungnahmen kénnen bis Dienstag, 18. Februar
2014 einschlieBlich an den Bezirksbirgermeister des Stadtbe-
zirks Mulheim, Norbert Fuchs, Wiener Platz 2a, 51065 Koln
(norbert.fuchs@stadt-koeln.de) gerichtet werden.

Norbert Fuchs
Bezirksblrgermeister
des Stadtbezirkes Milheim

Es ladt ein:
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48 Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit an der
Bauleitplanung gemaB § 3 Absatz 1 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Park-and-ride-Anlage Bonner StraBe in
K&In-Raderthal

Das Stadtplanungsamt des Dezernates fir Stadtentwicklung,
Planen, Bauen und Verkehr hat fir das Plangebiet mit dem
Arbeitstitel ,,Park-and-ride-Anlage Bonner StraBe in KéIn-Ra-
derthal” ein stadtebauliches Planungskonzept erarbeitet.

Das Plangebiet befindet sich stdlich der StraBe Heidekaul,
westlich der Bonner StraB3e, nérdlich der MilitarringstraBe und
ostlich der Wohnbebauung (Heidekaul 1 bis 9).

Ziel der Planung ist es, eine Park-and-ride-Anlage mit circa
600 Fahrzeug- und 50 Fahrradstellplatzen, eine Flache fur
Sportanlagen (Tennisanlage) sowie den vorhandenen Baum-
bestand als 6ffentliche Griinflache festzusetzen.

Das stéadtebauliche Planungskonzept wird in der Zeit vom 6.
bis 13. Februar 2014 einschlieBlich im Bezirksrathaus Roden-
kirchen, HauptstraBe 85, 50996 K&ln, Offnungszeiten Montag,
Mittwoch, Freitag, 7:30 bis 12 Uhr, Dienstag, 9:30 bis 18 Uhr,
Donnerstag, 7:30 bis 16 Uhr zur Einsichtnahme ausgehéngt.
Telefonische Auskinfte gibt das Stadtplanungsamt unter der
Rufnummer 0221/221-27008 oder 0221/221-22843.

Schriftliche Anregungen kdnnen bis zum 20. Februar 2014
einschlieBlich an den Bezirksbiirgermeister des Stadtbezirkes
Rodenkirchen, Herrn Mike Homann, Bezirksrathaus Roden-
kirchen, HauptstraBe 85, 50996 KoIn, (mike.homann@stadt-
koeln.de), gerichtet werden.

Koéln, den 15. Januar 2014 Der Oberbirgermeister,
in Vertretung
gez. Franz-Josef Hoing,
Beigeordneter

Nummer 4
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49 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: ,Auenviertel“ in K&ln-Rodenkirchen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verord-
nungsblatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei
Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden
Bebauungsplan und gleichzeitig Uber die Teilaufhebung des
Bebauungsplanes 1108 (70402/02) fir das Gebiet Auenweg,
RoonstraBe, UferstraBe und GrimmelshausenstraBe in Koln-
Rodenkirchen gefasst:

Bebauungsplan Nummer 70390/02 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im verein-
fachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch fur das Gebiet
UferstraBe, RoonstraBe, GringlrtelstraBe, WeiBer StraBe,
Mettfelder StraBe und GrimmelshausenerstraBe in KdIn-Ro-
denkirchen

Arbeitstitel: ,Auenviertel” in Kdln-Rodenkirchen

Der Bebauungsplan Nummer 70390/02 einschlieBlich der
Begriindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekannt-
machung, das heit, mit dem Tage der Verdffentlichung im
Amtsblatt der Stadt Kéln, beim Amt fir Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt Koln, Plankammer, Zim-
mer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KolIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 70390/02 sowie die Teilaufhebung
des Bebauungsplanes 1108 (70402/02) fir das Gebiet Auen-
weg, RoonstraBe, UferstraBe und GrimmelshausenstraBBe in
KdIn-Rodenkirchen rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tUber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
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sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflhren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.”

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 21. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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50 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten der Anderung eines Bebauungsplans
gemaB § 10 Baugesetzbuch in Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch
Arbeitstitel: GE westlich Linder Kreuz in Kéln-Porz-Lind,
2. Anderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den Sat-
zungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt| Seite 2414)in Verbindung mit § 7 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalenin der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass dieser Satzung
geltenden Fassung - Uber folgenden Bebauungsplan gefasst:

2. Anderung des Bebauungsplans Nummer 77349/04 Blatt 2
gemaB § 10 Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 Bauge-
setzbuch im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetz-
buch fur das Gebiet zwischen der Autobahn A 59, der Frank-
furter StraBBe (B 8), der Stadtgrenze von KdIn/Troisdorf und der
Bundesbahnstrecke Kdln - Troisdorf in K&In-Porz-Lind
Arbeitstitel: GE westlich Linder Kreuz in KéIn-Porz-Lind, 2. An-
derung

Die 2. Anderung des Bebauungsplans Nummer 77349/04 Blatt
2 einschlieBlich der Begriindung liegt mit dem Wirksamwerden
dieser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Verdf-
fentlichung im Amtsblatt der Stadt KéIn, beim Amt fir Liegen-
schaften, Vermessung und Kataster der Stadt KéIn, Plankam-
mer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, wird die
2. Anderung des Bebauungsplans Nummer 77349/04 Blatt 2
rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchflihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
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worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

+(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Blrgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 15. Januar 2014

Der Oberburgermeister
gez. Roters



Amtsblatt der Stadt Koln

51 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: HatzfeldstraBe in KdIn-Dellbriick

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung — Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 7549/02 gemaB § 10 Absatz 1 Bau-
gesetzbuch im vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetz-
buch fur das Gebiet westlich der Mielenforster StraBe zwi-
schen HatzfeldstraBe und Flurstlick 2658, stdlich der Hatz-
feldstraBe bis zur sldlichen Flurstlicksgrenze der Flurstlicke
2654 bis 2658, 2435, 2436, 2438, 2431, 2371 bis 2373, 2223,
2154 sowie 2156, noérdlich der HatzfeldstraBe unter Einbezug
der Flurstiicke 2283 bis 2294, 2316 bis 2318, 2531, 2532,
1949, 2018 bis 2021, 1994 bis 1997, 1715 sowie 2375 bis
2380, beiderseits der RadiumstraBe und 6stlich des Grafen-
muhlweg zwischen HatzfeldstraBe und Flurstiick 2156
Arbeitstitel: HatzfeldstraBe in KéIn-Dellbriick

Der Bebauungsplan Nummer 7549/02 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kéln, beim Amt fir Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt KéIn, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 7549/02 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchflihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
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chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflhren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher gertigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 15. Januar 2014

Der Oberburgermeister
gez. Roters
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52 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des vereinfachten
Verfahrens nach § 13 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Nievenheimer StraBe in KdIn-Bilderstdck-
chen

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 65479/04 mit gestalterischen
Festsetzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im
vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch fir die
Grundstlicke beidseits der Nievenheimer StraBe zwischen
Escher StraBe und GeldernstraBe in Koln-Bilderstockchen
Arbeitstitel: Nievenheimer StraBe in KoIn-Bilderstockchen

Der Bebauungsplan Nummer 65479/04 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heiBt, mit dem Tage der Verdffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kéln, beim Amt fir Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt Kéln, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KoIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veréffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 65479/04 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfliihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(38) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 21. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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53 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Nlrnberger StraBe in Kéin-Héhenberg

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss gemé&B § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 2102 Blatt 2 fir
das Gebiet zwischen der OranienstralBe, der SchulstraBe, der
BurgstraBe bis circa 15 m vor der Erlanger StraBe, einer Li-
nie circa 85 m parallel zur Olpener StraBe verlaufend bis zur
AdelbertstraBe, der AdelbertstraBe und der Olpener StraBe in
Kéln-Héhenberg in Kélin-Hdhenberg

Arbeitstitel: NUrnberger StraBe in KoIn-Héhenberg

Der aufgehobene Plan Nummer 2102 Blatt 2 einschlieBlich der
Begriindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser
Bekanntmachung, das hei3t, mit dem Tage der Verdffentlichung
im Amtsblatt der Stadt KoIn, beim Amt fir Liegenschaften, Ver-
messung und Kataster der Stadt K&In, Plankammer, Zimmer 06
E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 2102 Blatt 2 rechts-
verbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(38) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 21. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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54 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Regensburger StraBe in Kéln-Héhenberg

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss gemé&B § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 5306 flr das Ge-
biet zwischen der Regensburger StraBe (beidseits) bis zur OI-
pener StraBe, circa 65 m zurlick bis zur Nlrnberger StraBe,
der NUrnberger StraBe (beidseits) und in ihrer Verlangerung bis
zur BurgstraBBe, der BurgstraBe und der SchulstraBe in KoIn-
Hdéhenberg

Arbeitstitel: Regensburger StraBe in Kéin-Héhenberg

Der aufgehobene Plan Nummer 5306 einschlieBlich der Be-
grindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser
Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt K&In, beim Amt flir Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Kéln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KéIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Veroffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 5306 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(38) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kale

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 21. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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55 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch in Anwendung des beschleunigten
Verfahrens nach § 13 a Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Rochusplatz in KéIn-Bickendorf

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan und gleichzeitig Uber die Teilaufhebung des Bebau-
ungsplanes Nummer 6246 Sa/03 (62469/03) gefasst:

Bebauungsplan Nummer 63471/04 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch fiir das Gebiet
zwischen Venloer StraBe, AuBere KanalstraBe, nérdliche Gren-
ze der Grundstlicke SteubenstraBe 20 bis 24 und 19 bis 23,
VitalisstraBe, dstliche und nérdliche Gebdudekante des Hoch-
hauses Venloer StraBe 603 und Wilhelm-Mauser-StraBe in
KéIn-Bickendorf

Arbeitstitel: Rochusplatz in KéIn-Bickendorf

Der Bebauungsplan Nummer 63471/04 einschlieBlich der Be-
grindung liegt mit dem Wirksamwerden dieser Bekanntma-
chung, das heit, mit dem Tage der Veroffentlichung im Amts-
blatt der Stadt Kdln, beim Amt fur Liegenschaften, Vermes-
sung und Kataster der Stadt KéIn, Plankammer, Zimmer 06 E
05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KolIn,

Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Verdffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 63471/04 sowie die Teilaufhebung
des Bebauungsplanes Nummer 6246 Sa/03 (62469/03) rechts-
verbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méangel des Abwagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
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chung schriftlich gegeniiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Hinweis auf Félligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflhren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Félligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.”

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungsplane nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenlber der Ge-
meinde vorher gertigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 15. Januar 2014

Der Oberburgermeister
gez. Roters
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56 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Aufhebung von einem Fluchtlinienplan gemas § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: SchulstraBe in Kéln-Héhenberg

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den Sat-
zungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bun-
desgesetzblatt | Seite 2414)in Verbindung mit § 7 Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalenin der Fassung der Bekanntmachung
vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-
Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass dieser Satzung
geltenden Fassung - Uber folgenden Bebauungsplan gefasst:

Aufhebung eines Fluchtlinienplans Nummer 8003 fiir einen
Bereich, beschréankt auf die Ostseite der OranienstraBe und
der SchulstraBe zwischen Bennoplatz und Regensburger Stra-
Be sowie der Westseite der Regensburger StraBe zwischen
SchulstraBBe und einem Punkt circa 45 m vor der Olpener Stra-
Be in KéIn-Hdhenberg

Arbeitstitel: SchulstraBe in Kéin-Hdhenberg

Der aufgehobene Plan Nummer 8003 einschlieBlich der Be-
grindung und der zusammenfassenden Erkldrung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser
Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Veroffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt K&In, beim Amt flir Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Koln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst fir
Satzungen vorgeschriebenen Verodffentlichung tritt, wird die
Aufhebung des Fluchtlinienplans Nummer 8003 rechtsver-
bindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten tUber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird geméaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Beriicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Méngel des Abwéagungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.

Ausgegeben am 29. Januar 2014

Nummer 4 Seite 75

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 21. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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57 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Inkrafttreten eines Bebauungsplans gemaB § 10
Baugesetzbuch (BauGB)

Arbeitstitel: Straberger Weg in K&In-Roggendorf/
Thenhoven

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss geméaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

Bebauungsplan Nummer 59570/05 mit gestalterischen Fest-
setzungen gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch fir das Ge-
biet der landwirtschaftlichen Flachen zu beiden Seiten des
Straberger Weges beziehungsweise nordwestlich der Grund-
stlicke Sinnersdorfer StraBe 92 bis 158, unter Einbeziehung
der Gérten der Grundstiicke Sinnersdorfer StraBe 118 bis 156,
in Kéln-Roggendorf/Thenhoven

Arbeitstitel: Straberger Weg in KéIn-Roggendorf/Thenhoven

Der Bebauungsplan Nummer 59570/05 einschlieBlich der Be-
grindung und der zusammenfassenden Erklarung nach § 10
Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem Wirksamwerden dieser
Bekanntmachung, das heiBt, mit dem Tage der Verdffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt K&In, beim Amt fur Liegenschaf-
ten, Vermessung und Kataster der Stadt Koéln, Plankammer,
Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KolIn,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flr
Satzungen vorgeschriebenen Veréffentlichung tritt, wird der
Bebauungsplan Nummer 59570/05 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten Uber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1
Nummern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214
Absatz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vor-
schriften Uber das Verhaltnis des Bebauungsplans und des
Flachennutzungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch
beachtliche Mangel bei der Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch
beachtliche Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich
sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenliber der Gemeinde geltend gemacht
worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begriindet,
ist darzulegen.
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Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschédigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdgensnachteile eingetreten sind. Er kann die Falligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspldne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkliindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman &ffent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Burgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher geriigt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Koln, den 15. Januar 2014

Der Oberbiirgermeister
gez. Roters
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58 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplznen
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur
Einleitung eines Verfahrens zur Anderung eines
Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren
Arbeitstitel: VitalisstraBe in Kéin-Miingersdorf,

2. Anderung

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12.
Dezember 2013 unter anderem folgenden Beschluss gefasst:

Der Stadtentwicklungsausschuss beschlieBt, das Verfahren
zur 2. Anderung des Bebauungsplanes 62459/03 gemaB § 2
Absatz 1 in Verbindung mit § 1 Absatz 8 in Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13a Baugesetzbuch (BauGB)
fur das Gebiet zwischen Josef-Lammerting-Allee, Stolber-
ger StraBe und VitalisstraBe betreffend die Flurstiicke 188/9,
188/10, 188/11, 188/17, 188/18, 657, 807, 1508, 1509, 1510,
1544, 1545, 1799, 1800, 1802, 1807, 1971 und 3897/188 der
Gemarkung Mungersdorf, Flur 77 —Arbeitstitel: VitalisstraBe in
KdIn-Mungersdorf, 2. Anderung— einzuleiten mit dem Ziel, eine
drei- bis finfgeschossige Bebauung fir Gewerbe, Wohnen
und gemischte Nutzung zu ermdglichen.

Dies erfolgt mit folgender MaBgabe:

1. Die ErschlieBung fur den Autoverkehr in das neue Wohn-
gebiet ,Vitalis Garten“ erfolgt Uber ,PlanstraBe 2“ und
sPlanstraBe 4“ von der Josef-Lammerting-Allee und nicht
Uber die VitalisstraBBe.

2. Im gesamten Gebiet ist eine Durchwegung fir den Rad-
und FuBverkehr einerseits in Ostwest- und andererseits in
Nordsld-Richtung zu erstellen.

3. Die vorgesehenen Baufelder sind im Bebauungsplan fest-
zulegen.

4. Die erste Hauserzeile an der VitalisstraBe wird in reduzier-
ter Hohenstaffelung gebaut.

5. Der soziale Wohnungsbau ist in angemessenem Umfang
zu bertcksichtigen.

6. Die Abwicklung des Baustellenverkehrs hat tber die Plan-
straBen, also von hinten, zu erfolgen, und nicht tber die
VitalisstraBe. Dies ist in einem stédtebaulichen Vertrag zu
regeln.

Hinweis: GeméaB § 13 a Absatz 3 Nummer 1 Baugesetzbuch
wird darauf hingewiesen, dass diese Bebauungsplan-Anderung
im beschleunigten Verfahren ohne Durchfiihrung einer Umwelt-
prufung nach § 2 Absatz 4 Baugesetzbuch aufgestellt wird.

Die Offentlichkeit kann sich (iber die allgemeinen Ziele und Zwe-
cke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung beim
Stadtplanungsamt (Stadthaus), Willy-Brandt-Platz 2, 50679
Koln, unterrichten und sich in der Zeit vom 6. bis 20. Februar
2014 einschlieBlich zur Planung duBern. Terminvereinbarungen
kénnen unter der Rufnummer 0221 221-22803 erfolgen.

Koln, den 21. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

Bekanntmachungsanordnung

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschus-
ses wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Ko6ln, den 21. Januar 2014 Der Oberbirgermeister
gez. Roters

59 Offentliche Bekanntmachung von Bauleitplanen
Inkrafttreten der Anderung eines Bebauungsplanes
geman § 10 Baugesetzbuch
Arbeitstitel: Waldbadviertel - Langendahlweg in KoIn-
Ostheim, 1. Anderung

Der Rat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2013 den
Satzungsbeschluss gemaB § 10 Absatz 1 Baugesetzbuch in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004
(Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in Verbindung mit § 7 Ge-
meindeordnung Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungs-
blatt Nordrhein-Westfalen Seite 666) — jeweils in der bei Erlass
dieser Satzung geltenden Fassung - Uber folgenden Bebau-
ungsplan gefasst:

1. Anderung des Bebauungsplans Nummer 72439/06 mit
gestalterischen Festsetzungen gemaB § 10 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 1 Absatz 8 Baugesetzbuch fiir das Gebiet der
stdlichen Seite des Langendahlweges, der 6stlichen und der
nordlichen Grenze der privaten Grinflache nach Norden fol-
gend, der westlichen Seite des Hardtgenbuscher Kirchweges,
entlang der slidlichen und 8stlichen Grenze der privaten Griin-
flache und der stdlichen und der 6stlichen Abgrenzung der
Waldflache nach Norden folgend, weiter an der westlichen
und sldlichen Grenze des Grundstiicks 845 entlang, dann den
rickwartigen Grundstlicksgrenzen nach Osten folgend bis zur
Parzelle 905, der 6ffentlichen Verkehrsflache und der offentli-
chen Grinflache auf der westlichen Seite nach Siiden folgend
bis zur riickwéartigen Grenze der Parzelle 619, dann weiter slid-
lich entlang der nérdlichen und sudlichen Abgrenzungen der
privaten Grinflache bis zum Langendahlweg.

Arbeitstitel: Waldbadviertel - Langendahlweg in K&In-Ostheim,
1. Anderung

Die 1. Anderung des Bebauungsplans Nummer 72439/06
einschlieBlich der Begriindung und der zusammenfassenden
Erklarung nach § 10 Absatz 4 Baugesetzbuch liegt mit dem
Wirksamwerden dieser Bekanntmachung, das heiBt, mit dem
Tage der Veroffentlichung im Amtsblatt der Stadt Kdin, beim
Amt fir Liegenschaften, Vermessung und Kataster der Stadt
Koln, Plankammer, Zimmer 06 E 05 Stadthaus, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln,
Montag und Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr
Dienstag von 8 Uhr bis 18 Uhr,
Mittwoch und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr,
sowie nach besonderer Vereinbarung,

zur dauernden Einsichtnahme bereit.

Mit dieser Bekanntmachung, die an die Stelle der sonst flir Sat-
zungenvorgeschriebenen Verdffentlichungtritt, wirddie 1. Ande-
rungdes BebauungsplansNummer72439/06 rechtsverbindlich.

Hinweis auf Beachtlichkeit der Verletzung von Vorschrif-
ten liber die Aufstellung des Flachennutzungsplans und
der Satzungen nach § 214 Baugesetzbuch in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (Bundes-
gesetzblatt | Seite 2414) in der bei Erlass der Satzung gel-
tenden Fassung

Es wird gemaB § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch darauf hinge-
wiesen, dass die Verletzung der in § 214 Absatz 1 Satz 1 Num-
mern 1 bis 3 Baugesetzbuch bezeichneten Verfahrens- und
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Formvorschriften eine unter Berlicksichtigung des § 214 Ab-
satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der Vorschriften
Uber das Verhéltnis des Bebauungsplans und des Flachennut-
zungsplans, nach § 214 Absatz 2 a Baugesetzbuch beachtliche
Mangel bei der Durchflihrung des beschleunigten Verfahrens
und nach § 214 Absatz 3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche
Mangel des Abwé&gungsvorgangs nur beachtlich sind, wenn
sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegentiber der Gemeinde geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung begrtindet, ist darzulegen.

Hinweis auf Falligkeit und Erléschen der Entschadigungs-
anspriiche nach § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
23. September 2004 (Bundesgesetzblatt | Seite 2414) in der
bei Erlass der Satzung geltenden Fassung

§ 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 lauten:

»(3) Der Entschadigungsberechtigte kann Entschadigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Ver-
mdogensnachteile eingetreten sind. Er kann die Félligkeit des
Anspruchs dadurch herbeiflihren, dass er die Leistung der
Entschadigung schriftlich bei dem Entschadigungspflichtigen
beantragt.

(4) Ein Entschadigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in
Absatz 3 Satz 1 bezeichneten Vermdgensnachteile eingetreten
sind, die Falligkeit des Anspruchs herbeigefiihrt wird.“

Hinweis auf die Rechtsfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 der
Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Ge-
setz- und Verordnungsblatt fiir das Land Nordrhein-West-
falen Seite 666) in der bei Erlass der Satzung geltenden
Fassung

§ 7 Absatz 6 Satz 1 Gemeindeordnung lautet:

»Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften die-
ses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche
Bestimmungen und Flachennutzungspléne nach Ablauf eines
Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend gemacht wer-
den, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder
der Flachennutzungsplan ist nicht ordnungsgeman offent-
lich bekannt gemacht worden,

c) der Birgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenliber der Ge-
meinde vorher gerlgt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt.”

Kéln, den 15. Januar 2014

Der Oberbirgermeister
gez. Roters
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60 Widmung des Kranzbinderweg in KéIn-Holweide

Die Widmung des Kranzbinderweg in Kéln-Holweide von
Kaspar-Dippes-StraBe nach Osten, einschlieBlich des Sti-
ches nach Norden, und nach Siiden bis nach dem Seitenweg
neben Haus Nr. 16 sowie von der Wendemdglichkeit nach
Siden bis zur Schweinheimer StraBe (Gemarkung Wichheim-
Schweinheim, Flur 12, Flurstiick 1233, Teilstlick aus 1131) als
GemeindestraBe ohne Benutzungsbeschréankung wird geman
§ 6 StraBen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verflgt.

Im weiteren Verlauf wird die Widmung des Kranzbinderweg
auf ca. 11 m, im Abschnitt von dem Stichweg neben Haus
Nr. 16 nach Suden bis vor die Wendemdglichkeit (Gemarkung
Wichheim-Schweinheim, Flur 12, Flurstlick 1233), als Gemein-
destraBe mit der Benutzungsbeschrankung auf FuBganger ge-
maB § 6 StraBen- und Wegegesetz NRW (StrWG) verfligt.

Die Widmung wird mit dieser &ffentlichen Bekanntmachung
wirksam.

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Fl&che ersichtlich
ist, kann beim

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kéln, Zim-
mer 13 D 61,

von 8.00 — 16.00 Uhr,
von 8.00 — 18.00 Uhr,
von 8.00 — 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Verdéffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt K&ln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Kéin, Kélin,
erhoben werden.

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrag
Ulrike Willms, kommissarische Amtsleiterin

61 Widmung eines Teilstiicks der Wolfgang-Miiller-
StraBe in KéIn-Marienburg

Die Widmung eines Teilstlicks der Wolfgang-Muller-StraBe in
KoéIn-Marienburg vor dem Grundstiick Wolfgang-Muller-Str.
26 (Gemarkung Koéln-Rondorf, Flur 51, Teilstlick aus Flurstiick
1416), als GemeindestraBe mit der Benutzungsbeschrénkung
auf FuBganger und Zufahrt zum Stellplatz des Grundstiicks
Wolfgang-Muller-Str. 26 wird gemaB § 6 StraBen- und Wege-
gesetz NRW (StrWG) verfugt.

Die Widmung wird mit dieser 6ffentlichen Bekanntmachung
wirksam.

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Flache ersichtlich
ist, kann beim



Amtsblatt der Stadt Koln

Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln, Zim-
mer 13 C 64,

von 8.00 - 16.00 Uhr,
von 8.00 - 18.00 Uhr,
von 8.00 — 12.00 Uhr

montags und donnerstags
dienstags
mittwochs und freitags

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
30147) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veréffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt KoIn als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage vor dem Verwaltungsgericht Kéin, Kdln,
erhoben werden.

Der Oberbiirgermeister
Im Auftrag
Ulrike Willms, kommissarische Amtsleiterin

62 Bekanntmachung - Jagerpriifungstermine

Die Untere Jagdbehérde fuhrt die Jagerprifung in diesem Jahr
vom 28.04.bis 06.05.2014 durch.
Schriftlicher Teil: 28.04.2014 ab 15.00 Uhr
Stadthaus Deutz-Westgebaude,
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Koln,
Raum 16 F 43
29.04.2014 ab 9.00 Uhr
SchieBstand KalkstraBe,
KalkstraBe 157, 51377 Leverkusen
Mundl.-prakt. Teil 05.05. und 06.05.2014 ab 8.00 Uhr
Gut Leidenhausen,
Gut Leidenhausen 1A, 51147 Koln

SchieBprifung:
Prifungsort:

Zustandige Abteilung:

Amt fur Landschaftspflege und Grinflachen, Untere Jagd- und
Fischereibehdrde der Stadt Kéln, Stadthaus Deutz-Westge-
baude-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Tel.: 0221-221-25181 oder 23414, Fax: 0221-221-25664.

63 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Gymnasium SchulstraBe - Elektrotechnik - 2014-
0080-3-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04
Vergabenummer: 2014-0080-3-c

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
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dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Kéin

Kurze Beschreibung des Auftrags:

- Demontage von Sicherheitsleuchten 31 Stiick

- Demontage von Notausgangsleuchten 8 Stiick

- Demontage von Rasteranbauleuchten 6 Stiick

- Demontage von Langfeldleuchten 242 Stilick

- Demontage von ELA-Lautsprechern 26 Stiick

- Lieferung und Montage von Sicherheitsleuchten 35 Stlick

- Lieferung und Montage von Notausgangsleuchten 8 Stiick

- Lieferung und Montage von Pendelleuchten 10 Stlick

- Lieferung und Montage von Deckeneinbauleuchten 355
Stiick

- Lieferung und Montage von Deckenanbauleuchten 90 Stiick
- Lieferung und Montage von Zusatzverkabelung 8635 m

- Lieferung und Montage von Deckeneinbaulautsprechern 26
Stlick

- Lieferung und Montage von ELA-Zusatzverkabelung 1200 m
Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

- Demontage von Sicherheitsleuchten 31 Stiick

- Demontage von Notausgangsleuchten 8 Stiick

- Demontage von Rasteranbauleuchten 6 Stiick

- Demontage von Langfeldleuchten 242 Stlick

- Demontage von ELA-Lautsprechern 26 Stiick

- Lieferung und Montage von Sicherheitsleuchten 35 Stlick

- Lieferung und Montage von Notausgangsleuchten 8 Stiick

- Lieferung und Montage von Pendelleuchten 10 Stiick

- Lieferung und Montage von Deckeneinbauleuchten 355
Stiick

- Lieferung und Montage von Deckenanbauleuchten 90 Stiick
- Lieferung und Montage von Zusatzverkabelung 8635 m

- Lieferung und Montage von Deckeneinbaulautsprechern 26
Stiick

- Lieferung und Montage von ELA-Zusatzverkabelung 1200 m
Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausfiihrung:

Beginn: April 2014 Ende August 2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird: Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter
Vertreterin oder bevollméachtigtem Vertreter.
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Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: Die Ar-
beiten erfolgen in drei Bauabschnitten im Gesamtzeitraum
14.04.2014 bis 02.08.2014.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit: ja

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit: ja
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: auf beson-
dere Anforderung

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfiihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis

Ausgabe der Unterlagen

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: 7,60 Euro, Bei Versand: 10,00 Euro

Empfohlener Schlusstermin fiir die Anforderung von Unterla-
gen: 11.02.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
18.02.2014 - 11.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 16.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt K&ln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdéln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Erdffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koéln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koin

Anfragen per E--Mail zu Ausschreibungen und Vergabevor-
gangen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,Sub-
missionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de”

64 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Schadstoffsanierung SchulstraBe, Koin -
Schadstoffsanierung - 2014-0116-2-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2014-0116-2-c

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o6ffentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
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bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: SchulstaBe 18, 50769 Koin

Kurze Beschreibung des Auftrags:
Schadstoffsanierungsarbeiten im Gymnasium SchulstraBe
in KéIn-Pesch in drei Bauabschnitten: Demontage und Ent-
sorgung von Abhangdecken aus KMF (circa 1.500 m2), von
schwach gebundenen asbesthaltigen Luftkandlen und Ab-
schottungen (circa 600 m2) und von Rohrisolierungen aus KMF
(circa 1.400 Ifd. m) sowie Ausbau und Reinigung von Luftkana-
len aus Metall inklusive KMF-Isolierung (circa 890 m2).
Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulassig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

siehe Kurze Beschreibung

Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausfiihrung:

Beginn: April 2014 Ende August 2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé&chtigter Vertreterin
oder bevollmé&chtigtem Vertreter.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: auf beson-
dere Anforderung

Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfliihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): Preis zu 100%

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kaoln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 K&In

Telefon: 0221 / 221-25216, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestétigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt flr die Unterlagen:

Fur Abholer: 8,92 Euro, Bei Versand: 11,32 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 13.02.2014
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Frist fUr die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
20.02.2014, 10 Uhr
Zuschlagsfrist: 20.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Er6ffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 KéIn

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

65 Offentliche Ausschreibung nach VOB
SchulstraBe - Raumlufttechnische Anlagen - 2014-
0075-4-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle, Zimmer 10A04
Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOB
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandsteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflihrung: SchulstraBe 18, 50769 Koln

Kurze Beschreibung des Auftrags:

-Lieferung und Montage von Luftkanal und Luftkanalformsti-
cken 1000 m?

-Lieferung und Montage von Wickelfalzrohr zuziiglich Form-
stlicke 229 m

-Lieferung und Montage von Kanalregulierklappen 14 Stlick
-Lieferung und Montage von Flexrohr 82 m

-Lieferung und Montage von Schallddmpfern 9 Stiick
-Lieferung und Montage von Zonennacherhitzern 6 Stlick
-Lieferung und Montage von PPS-Luftkanal und Formstlicke
18 m?

-Lieferung und Montage von PPS-Luftrohr zuzlglich Formst-
cke 163 m
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-Lieferung und Montage von L90-Verkleidungen 325 m?
-Lieferung und Montage von Deckendrallausldssen 65 Stlick
-Lieferung und Montage von Luftgittern 75 Stiick

-Lieferung und Montage von Tellerventilen 19 Stlick
Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zulassig: ja

Optionen: nein

Beginn und Ende der Auftragsausfuhrung:

Beginn: April 2014 Ende August 2014

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §17 VOB/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16
VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé&chtigter Vertreterin
oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: Die Ar-
beiten erfolgen in drei Bauabschnitten im Gesamtzeitraum
14.04.2014 bis 02.08.2014.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsféhigkeit: ja

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit: ja
Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: auf beson-
dere Anforderung

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Telefon: 0221 / 221-32554, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestétigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt flr die Unterlagen:

Fur Abholer: 10,92 Euro, Bei Versand: 13,32 Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 11.02.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
18.02.2014, 10.30 Uhr

Zuschlagsfrist: 16.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt KdIn, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Koln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: lhre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.
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Bei der Eréffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 KoéIn

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgan-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“.

66 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Biihnen der Stadt Kéln - Rahmenvereinbarung iliber
Zeitarbeit fiir unterschiedliche Berufsgruppen -
2014-0079-5-t

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Kdln

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2014-0079-5-t

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o6ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienforderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung, Laufzeit 24 Monate
Ort der Ausfihrung:

Stadtgebiet KéIn (Standorte der Blihnen der Stadt Kéin)
Angaben zur Rahmenvereinbarung:

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilneh-
mer

Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 24

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Die Buhnen der Stadt Kéin bendtigen Zeitarbeitspersonal fur
unterschiedliche Berufsgruppen. Dieses Personal kann entwe-
der durch die Vermittlung des Bieters auf Abruf oder direkt von
dem Bieter im Rahmen der Arbeitnehmerlberlassung gestellt
werden. Die Berufsgruppen, ihre entsprechenden Anforde-
rungsprofile sowie die fUr sie voraussichtlich jeweils bendétig-
ten Zeitarbeitskontingente sind im Leistungsverzeichnis n&her
aufgefuhrt.

Aufteilung in Lose:

Die Angebote sollten wie folgt eingereicht werden: nur fir eine
beliebige Anzahl an Losen

Losbeschreibung:

Los 1 Handwerker/-innen, hier: Tischler/-in, Maler/-in und
Lackierer/-in, Metallbauer/-in, Installateur/-in, Elektriker/-in;
Los 2 Veranstaltungstechnik, hier: Ungelernte Helfer/-innen,
Fachkraft fUr Veranstaltungstechnik - Schwerpunkt Beleuch-
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tung - , Fachkrafte flir Veranstaltungstechnik - Schwerpunkt
Ton.

Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Handwerker/-innen 2.280 Stunden,

Veranstaltungstechnik 1.900 Stunden.

Optionen: nein

Vertragslaufzeit der Auftragsausfiihrung: 24 Monate

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter Vertreterin
oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung:

Die jeweils geforderten Qualifikationsnachweise flr die einzel-
nen Berufsgruppen sind zusammen mit den Zeitarbeitnehmer-
profilen zur Auftragsvergabe beziehungsweise im Rahmen des
konkreten Zeitarbeitnehmerabrufes aus der dann geschlosse-
nen Rahmenvereinbarung vorzulegen. Die geforderten Voraus-
setzungen flr die einzelnen Berufsgruppen sind per Nachweis
entweder konkret oder bei Berufserfahrung durch Ubersen-
dung von Lebensldufen zu erbringen.

Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage:

- Angaben zur Erreichbarkeit und Flexibilitat;

- Angaben zu Anzahl der Beschéftigten

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:

- Fur LOS 2: Nachweis des Jahresumsatzes in Euro der letz-
ten drei Geschaftsjahre, der im Veranstaltungsbereich (Bih-
ne, Messe, kulturelle Veranstaltungen et cetera) erzielt wurde.
Dieser soll pro Jahr mindestens 25.000,-- Euro netto betragen
(Mindestanforderung).

- Fur LOS 2: Nachweis Uber mindestens fiinf Referenzen aus
den letzten drei Geschéftsjahren Uber Auftrdge ab jeweils
25.000,-- Euro (netto) im Veranstaltungsbereich (Blhnen,
Messe, kulturelle Veranstaltungen). Hierzu ist ein Ansprech-
partner (mit Adresse und Telefonnummer) zu benennen (Min-
destanforderung).

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit der An-
gebotsabgabe.

Juristische Personen muissen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fir die Ausflhrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kénnen gefordert werden bei: Stadt Kaoln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE98370501981929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
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des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestétigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: 13,20 Euro, Bei Versand: 13,20 Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 10.02.2014

Frist fir die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
18.02.2014, 14 Uhr

Zuschlagsfrist: 19.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéin, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kd&ln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koéin

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgan-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de“

67 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Leitung beziehungsweise Uberwachung von Baum-
pflegearbeiten inclusive Rechnungsbearbeitung -
Wach/Sicherheitsdienstleistung - 2013-2506-3-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle: Zimmer 10 A 04
Vergabenummer: 2013-2506-3-q

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe 6ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein miissen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserkldrungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung:

Abschluss einer Rahmenvereinbarung, Laufzeit 24 Monate
Ort der Ausfuhrung: Stadtgebiet von Kéin

Angaben zur Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung mit
einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer

Laufzeit der Rahmenvereinbarung in Monaten: 24
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Kurze Beschreibung des Auftrags:

Fir das Amt Liegenschaften, Vermessung und Kataster der
Stadt Kéln wird die Leitung beziehungsweise Uberwachung
von Baumpflegearbeiten auf Honorarbasis mit einer Laufzeit
von 24 Monaten ausgeschrieben. Zu den Leistungen gehéren:
- Ausarbeitung der notwendigen Arbeitsschritte nach Vorga-
be des Sachverstandigenbiiros flir die Baumkontrolle gemaB
ZTV-Baumpflege unter Beachtung des bestehenden Rahmen-
vertrages fur Baumpflegearbeiten (Gefahrenbeseitigung), Be-
auftragung und Einweisung der Rahmenvertragsfirma vor Ort.
- Bauleitung vor Ort.

- Abnahme der ausgeflhrten Arbeiten nach Fertigstellung,
Prifung der Rechnungen (sachlich und rechnerisch).

Bei Bedarf sind Baumkontrollen nach der FLL-Baumkont-
rollrichtlinie als Zusatzkontrollen durch den Auftragnehmer
notwendig. Nach Erfahrungsmengen der letzten Jahre ist mit
circa 70 objektbezogene Zusatzkontrollen pro Jahr fiir das Lie-
genschaftsamt zu rechnen.

Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: ja

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

Der erzielte Umsatz der Baumpflegearbeiten zur Gefahren-
beseitigung im gesamten Stadtgebiet auf den bebauten und
unbebauten Grundstiicken des Liegenschaftsamtes liegt pro
Jahr bei circa 70.000 Euro. Insgesamt kénnen Auftrage in circa
240 Objekte erfolgen. Der Umsatz und die Anzahl der Auftrage
basiert auf Erfahrungsmengen der letzten Jahre. Er dient aus-
schlieBlich zur Ermittlung der Angebotssumme und muss mit
dem tatséachlich erzielten Umsatz keinesfalls tbereinstimmen.
Der auf Verkehrssicherheit zu kontrollierende Baumbestand
betragt circa 3.000 Baume.

Optionen: nein

Vertragslaufzeit der Auftragsausfiihrung: 24 Monate
Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé&chtigter Vertreterin
oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung:

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die nach Vorga-
ben der FLL-Baumkontrollrichtlinie von den Baumkontrolleu-
ren festgelegten Fristen zur Wiederherstellung der Verkehrssi-
cherheit am Baumbestand eingehalten wird. Droht eine Frist-
Uberschreitung, ist dies dem Auftraggeber schriftlich mit An-
gabe von Griinden mitzuteilen. Fur die Wiederherstellung der
Verkehrssicherheit am Baumbestand existiert ein Rahmenver-
trag. Eine Fachfirma mit bis zu drei gleichzeitig einzusetzenden
Arbeitskolonnen steht zur Verfligung.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber ist die Durchfih-
rung von Zusatzkontrollen zur Prifung der Verkehrssicherheit
des Baumbestandes (an einzelnen Baumen innerhalb eines
Objektes) gemaB FLL-Baumkontrollrichtlinie durchzufihren.
Nach Erteilung des Auftrags haben diese Zusatzkontrollen je
nach Dringlichkeit innerhalb von 1-bis 2 Werktagen stattzufin-
den.

Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage: keine
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsféahigkeit: keine

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Benennung eines Bauleiters des Auftraggebers fir die Koor-
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dination (Einweisungen, Ortsbegehungen, Bauabnahme) der
eingesetzten Baumpfleger. Als Mindestqualifikation der Bau-
leitung vor Ort wird ein Nachweis als European-Tree-Technici-
an gefordert. Vergleichbar beziehungsweise héher qualifiziert:
Fachagrarwirt fir Baumpflege, Meisterausbildung im Garten-
und Landschaftsbau beziehungsweise Forstbereich, oder
Fach- beziehungsweise Hochschulabschluss im Garten- und
Landschaftsbau oder Forstbereich.

Die Bauleitung hat einen Nachweis der fachlichen Eignung zur
Durchfihrung von Regelkontrollen gemé&B Punkt 4.3.2.4 der
Richtlinie zur Uberpriifung der Verkehrssicherheit von Bau-
men - Baumkontrollrichtlinie - der Forschungsgesellschaft fur
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e. V. zu erbrin-
gen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Nach Auf-
forderung durch den Auftraggeber. Die geforderten Nachweise
sind innerhalb von 10 Werktage zu erbringen.

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die flr die Ausfihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): 100 % Preis

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kéin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 04, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kd&in

Telefon: 0221 / 221-26884, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt flr die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélinBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fir Abholer: kostenfrei Euro, Bei Versand: kostenfrei Euro
Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 11.02.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantra-
ge:18.02.2014, 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 16.05.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Koin, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 021, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kd&ln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Kéin

Anfragen per E--Mail zu Ausschreibungen und Vergabevor-
gangen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Sub-
missionsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de”
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68 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Lieferung eines LKW fiir Logistikaufgaben - 2014-
0067-1-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2014-0067-1-q

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
kldrungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestldhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Kéin

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Lieferung eines Lastkraftwagen (LKW) fir Logistikaufgaben.
Der LKW wird mit einem Kofferaufbau mit Ladebordwand aus-
geschrieben.

Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

Es wird 1 Lastkraftwagen fir Logistikaufgaben in einem Los,
bestehend aus Teil 1- Fahrgestell und Teil 2- Aufbau, ausge-
schrieben.

Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmé&chtigter Vertreterin
oder bevollmachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung:
Verpflichtungserklarung gemaB dem Gesetz Uber die Siche-
rung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbe-
werb bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Tariftreue- und Ver-
gabegesetz Nordrhein-Westfalen - TVgG - NRW)

Geforderte Nachweise zur personlichen Lage:

Bei Bedarf wird ein aktueller Auszug mit dem Eintrag des Bie-
ters im Handelsregister des Landes, in dem der Firmensitz an-
sassig ist (nicht alter als 6 Monate) angefordert.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsféhigkeit: Keine
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Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Flr den in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Auf- und
Ausbau sind mit dem Angebot Konstruktionszeichnungen (in
Anlehnung an DIN 199 fortfolgende) unter anderem mit Sei-
tenansichten, Draufsicht, Heckansicht als AuBen- und Innen-
ansichten beizuftigen.

Nachweis Uber die Zertifizierung des Bieters tber ein Quali-
tatsmanagementsystems nach DIN 9001.

Der Bieter muss mindestens 2 verschiedene in der Bundesre-
publik Deutschland ansédssige Auftraggeber benennen, fir die
er bereits dem ausgeschriebenen Typ vergleichbare Logistik-
fahrzeuge gefertigt und geliefert hat.

Bieter kénnen zur Aufklarung des Angebotes vom Auftragge-
ber aufgefordert werden, einen dem ausgeschriebenen Typ
vergleichbares, serienreifes Fahrzeug bei der Feuerwehr Kéin
vorzustellen. Hierbei missen die alle technischen Forderun-
gen und Spezifikationen erfullt und vorgefuhrt werden kénnen.
Kdnnen diese Forderungen nicht erflllt werden, so ist dass
Angebot auszuschlieBen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Mit Ange-
botsabgabe.

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fir die Ausfiuhrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):

Preis 85 %

Umweltmanagementsystem Fahrgestellhersteller 5%
Umweltmanagementsystem Aufbauhersteller 5%

Lieferzeit 5 %

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Ko&ln

Telefon: 0221 / 221-26889, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Fur Abholer: 9,60 Euro, Bei Versand: 9,60 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.02.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.03.2014, 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.09.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Ausgegeben am 29. Januar 2014
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Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Koéln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 KoéIn

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgan-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de".

69 Offentliche Ausschreibung nach VOL
Lieferung von zwei Transportern mit Allradantrieb
zum Transport von Mannschaft und Material - 2014-
0068-1-q

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle Zimmer 10 A 06
Vergabenummer: 2014-0068-1-q

Verfahrens-/Vertragsart: 6ffentliche Ausschreibung - VOL
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe o&ffentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Kéin

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Leistungsbeschreibung von zwei Transportern mit Allradan-
trieb gemaB DIN EN 1846 Teil 1

(L-2-8-1), geeignet zum Ausbau zu einem sonstigen spezi-
ellen Kraftfahrzeug zum Transport von Mannschaft und Mate-
rial (Mehrzweckfahrzeug MZF).

Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:

Zwei Transporter mit Allradantrieb inklusive Ausbau zu spezi-
ellen Kraftfahrzeugen zum Transport von Mannschaft und Ma-
terial fur die Feuerwehr.

Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: §18 VOL/B.
Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-
hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §17
VOL/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-
ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter Vertreterin
oder bevollméachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung:
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Verpflichtungserklarung geméaB dem Gesetz Uber die Siche-
rung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbe-
werb bei der Vergabe 6&ffentlicher Auftrage (Tariftreue- und Ver-
gabegesetz Nordrhein-Westfalen - TVgG - NRW)

Geforderte Nachweise zur personlichen Lage: Bei Bedarf wird
ein aktueller Auszug mit dem Eintrag des Bieters im Handels-
register des Landes, in dem der Firmensitz ansassig ist (nicht
alter als 6 Monate) angefordert.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit: Keine

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Nachweis Uber die Zertifizierung des Bieters tber ein Quali-
tatsmanagementsystems nach DIN 9000 fortfolgende.

Fir den in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Auf- und
Ausbau sind mit dem Angebot Technische Zeichnungen (ent-
sprechend DIN 199) als Standardzeichnungen unter anderem
mit Seitenansichten, Draufsicht, Heckansicht als AuBen- und
Innenansichten beizufligen.

Der Bieter muss mindestens zwei in der Bundesrepublik
Deutschland anséssigen und im Bereich Behérden und Orga-
nisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) aktiv tatigen Auf-
traggeber (zum Beispiel Feuerwehren, Polizei oder andere)
benennen, fir die er bereits dem ausgeschriebenen Typ ver-
gleichbare Fahrzeuge (zum Beispiel MTF, ELW 1) in den letzten
zwei Kalenderjahren gefertigt und geliefert hat.

Bieter kdnnen zur Aufklarung des Angebotes vom Auftragge-
ber aufgefordert werden, einen dem ausgeschriebenen Typ
vergleichbares, serienreifes Fahrzeug bei der Feuerwehr Kéin
vorzustellen. Hierbei missen die alle technischen Forderun-
gen und Spezifikationen erflllt und vorgefuhrt werden kdnnen.
Koénnen diese Forderungen nicht erflillt werden, so ist dass
Angebot auszuschlieBen.

Mit dem Angebot ist eine vorldufige Gewichtsbilanz einzurei-
chen.

Mit dem Angebot ist eine vorldufige Energiebilanz einzurei-
chen.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: Mit Ange-
botsabgabe.

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die flir die Ausfuhrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: nein
Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung):

Preis 85 %

Umweltmanagementsystem Fahrgestellhersteller 5%
Umweltmanagementsystem Aufbauhersteller 5%

Lieferzeit 5 %

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Koln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 06, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kd&ln

Telefon: 0221 / 221-26889, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden koénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.
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Entgelt fur die Unterlagen:

Fur Abholer: 8,20 Euro, Bei Versand: 8,20 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.02.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.03.2014, 14.00 Uhr

Zuschlagsfrist: 05.08.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Koln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kéln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: lhre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Nachprifungsstelle: Bezirksregierung Kdln, ZeughausstraBe
2-10, 50667 Koéln

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgan-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de".

70 Offentliche Ausschreibung nach VOB
Offenes Verfahren
Sanierung Bezirksrathaus Chorweiler, Pariser Platz 1,
Koln - Sanitar Gas Wasser Abwasser - 2014-0099-2-c

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fur Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2014-0099-2-c

Verfahrens-/Vertragsart: Offenes Verfahren - VOB

Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe offentlicher
Auftrage (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach missen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, gemaB
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserklarungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausfiihrung: Pariser Platz 1, 50765 KoIn-Chorweiler
Kurze Beschreibung des Auftrags: Sanitérinstallationen:
Lieferung und Montage der Sanitaranlage fir zwei Gebaude-
trakte.

Beginn: 04/2014, Abschluss: 09/2016

Aufteilung in Lose:
Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuldssig: nein
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Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags:
Lieferung und Montage der Sanitéranlage fir zwei Gebaude-
trakte, im wesentlichen bestehend aus:

e Doppel-Tauchpumpenanlage

e circa 1180 Ifdm muffenlose GuBrohr, Form-/Verbindungs-
stiicke DN 50 — DN 200

e circa 570 Ifdm PP-Rohre, Form-/Verbindungsstiicke DN
50 - DN 125

e Armaturen der zentralen Wasserversorgung, Edelstahl-
Wasserverteiler mit 6 Stutzen DN 15 — DN 50 mit Armatu-
ren

e circa 855 Ifdm Edelstahlrohr, Form-/Verbindungsstiicke
DN 12 - DN 50

e circa 690 Ifdm PEX-c-Rohr, Form-/Verbindungsstiicke 16
-32 mm

e circa 120 Stlick Brandschutztechnische Schottungen ver-
schiedener Bauart und Ausfiihrung

e Sanitdre Einrichtungen in Form von circa 40 WC-Anlagen,
21 Urinal-Anlagen, 39 Waschtisch-Anlagen, 3 Dusch-An-
lagen, jeweils mit Armaturen und Hygiene-Einrichtungen

Optionen: nein

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: Sicherheit fur die Ver-

tragserfiillung: 5,0 %, Sicherheit fiir die Mangelanspriche: 3,0

%

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-

hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften: §16

VOB/B.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-

ben wird:

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmachtigter Vertreterin

oder bevollméachtigtem Vertreter.

Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfiihrung: Die Durch-

fuhrung der Arbeiten erfolgt zeitversetzt, unabhangig vonei-

nander in zwei Bauabschnitten, jeweils in einem gerdumten

Gebaudeabschnitt.

Geforderte Nachweise zur personlichen Lage:

Angaben und Formalitaten, die erforderlich sind, um die Ein-

haltung der Auflagen zu Uberprifen:

Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-

beitskréften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind,

haben mit dem Angebot die gemaB Gesetz lber die Sicherung
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb
bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabe-

gesetz Nordrhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012

(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom

26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungserkla-

rung abzugeben (insbesondere zur Gewahrung von Tarif- be-

ziehungsweise Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeits-
normen); ein Vordruck ist den Vergabeunterlagen beigefiligt.

Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen

Leistungsfahigkeit:

e Umsatze der letzten 3 Geschaftsjahre

e Nachweis einer bestehenden Haftpflichtversicherung in
Hdéhe von 250.000 Euro oder Erkldrung, dass eine solche
im Auftragsfall abgeschlossen wird.

Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:

e Referenzliste von mindestens 3 gleichwertigen Projekten
mit Angabe der Ansprechpartner mit Telefonnummern.

e Das fur das Projekt vorgesehene technische Personal, An-
zahl und Qualifikation des zum Einsatz kommenden Fach-
personals.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit dem

Angebot

Zuschlagskriterien
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Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-
wichtung): niedrigster Preis zu 100%

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kdln,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Kdln

Telefon: 0221 / 221-25216, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fir die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoéInBonn, IBAN DE98370501981929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestétigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fur die Unterlagen:

Fir Abholer: 40,12 Euro, Bei Versand: 44,52 Euro
Empfohlener Schlusstermin fur die Anforderung von Unterla-
gen: 10.03.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
19.03.2014, 10 Uhr

Zuschlagsfrist: 19.06.2014

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt KdIn, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt: lhre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-
Adresse submissionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder
an die Faxnummer 0221 / 221-26272.

Bei der Erdffnung der Angebote dirfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollmachtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Ko&ln, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Koln

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:

siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (GWB)

unverziglich gegeniiber der Stadt Kdéln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spétestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stdBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Kdln, der Riige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spéates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss

Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der EU 30 Kalendertage nach Veréffentlichung der Auf-
tragsvergabe im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fur amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 23.01.2014

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de”
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71 Verhandlungsverfahren
Kaiserin-Augusta-Schule, Georgsplatz - Leistungen
der Technischen Gebaudeausriistung - 2014-0115-5

Offentlicher Auftraggeber: Stadt Kéln, Zentrales Vergabeamt
-27-, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 KdIn

Zusendung der Unterlagen: Online-Formular

Fir Selbstabholer: Ausgabestelle

Vergabenummer: 2014-0115-5

Verfahrens-/Vertragsart: Verhandlungsverfahren - VOF
Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-
Westfalen

Die Vergabe des Auftrages richtet sich unter anderem nach
dem Gesetz Uber die Sicherung von Tariftreue und Sozialstan-
dards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe oOffentlicher
Auftrége (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen
—-TVgG - NRW) vom 10. Januar 2012. Hiernach mussen Biete-
rinnen oder Bieter, deren Nachunternehmerinnen oder Nach-
unternehmer beziehungsweise Verleiherinnen oder Verleiher
von Arbeitskraften, soweit diese bereits bei Angebotsabgabe
bekannt sind beziehungsweise bekannt sein missen, geman
den Vorgaben der §§ 4, 17, 18 und 19 TVgG Verpflichtungser-
klarungen zu Umweltstandards und Energieeffizienz, sozialen
Mindeststandards, Frauen- und Familienférderung sowie bei
Bau- und Dienstleistungen auch zu Tarif- beziehungsweise
Mindestléhnen abgeben. Die Verpflichtungserkldrungen sind
Bestandteil der Vergabeunterlagen.

Inhalt und Umfang des Auftrags

Gegenstand der Bekanntmachung: Offentlicher Auftrag

Ort der Ausflihrung: Erweiterungsbau Kaiserin-Augusta-Schu-
le, Georgsplatz 10, 50676 Kd&ln

Kurze Beschreibung des Auftrags:

Auftrag: Leistungen der Technischen Geb&udeausristung
nach § 55 HOAI 2013 fur Grundlagenermittlung, Vorplanung,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungspla-
nung, Vorbereitung der Vergabe, teilweise Mitwirkung bei der
Vergabe, Objektliberwachung - Bauliberwachung (Leistungs-
phasen 1- 6 und 8, sowie teilweise Leistungsphase 7 ), Objekt-
betreuung und Dokumentation (Leistungsphase 9) fiir den Er-
weiterungsbau der Kaiserin-Augusta-Schule am Georgsplatz
10, 50676 Kdéln mit Klassenrdumen, Differenzierungsrdumen,
Fachrdumen fir Biologie, Kunst, Informatik, Musik, Mensa,
Klchen, Aufenthaltsraumen, Lagerrdumen, Padagogischen
Zentrum, Regieraum, Umkleiden, Foyer mit Garderobe, Sani-
tarraumen und Bliro sowie einer Dreifachsporthalle mit Gera-
terdumen, ausziehbarer Tribline, Umkleiden, Lager- und Sani-
tarraumen.

Fir die Objektplanung wurde ein Realisierungswettbewerb
durchgefihrt.

Das Ergebnis des Wettbewerbes fir die Schulerweiterung und
Sporthalle des Kaiserin-Augusta-Gymnasiums, Georgsplatz
10, in 50676 Kéln-Innenstadt sieht folgendes Konzept vor:
Der Erweiterungsbau, viergeschossig und nicht unterkellert, ist
als Anbau an das bestehende Schulgebaude geplant und wird
auf allen Ebenen daran angebunden. Die Dreifach-Sporthalle,
um ein Geschoss unterhalb des Gelédndes abgesenkt, liegt als
Solitér im Innenbereich der Blockrandbebauung, wird jedoch
Uber das Untergeschoss an das bestehende Schulgebaude
angebunden. Die bestehenden Gebaude werden Uber Fern-
wérme beheizt.

Das Schulgebdude mit Klassenrdumen, Mehrzweckrdumen,
Verwaltungsrdumen/ Lehrerzimmer, Fachrdumen, Kiche und
Betreuungsraumen fur den Ganztagsbereich, Forum, sowie
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die Dreifach-Sporthalle sollen in wirtschaftlich optimiertem
Energiestandard gebaut werden.

Ziel der Planung ist eine nachhaltige effiziente Energienutzung,
auch unter Berucksichtigung der Umweltkosten. Es wird nach
dem jeweils aktuell gesetzlich geltendem Energiestandard ge-
plant. Die gesetzlichen Vorgaben (Energieeinsparverordnung)
sind einzuhalten.

Die Realisierung ist in 2. Bauabschnitten geplant, beginnend
mit dem Neubau Dreifachsporthalle und dem Erweiterungsge-
baude Teilbereich Ganztag, im 2. Abschnitt Teilbereich Mensa
und Unterrichtsraume.

Der Bruttorauminhalt betragt insgesamt circa 50.000 Kubik-
meter, die Bruttogeschossfliche betrdgt insgesamt circa
9.700 gm, die Nutzflache betrdgt insgesamt circa 6.300 gm.
Die Gesamtkosten flir die MaBnahme betragen firr die Kos-
tengruppen 300 und 400 (Kosten Bauwerk-Baukonstruktionen
und Bauwerk-Technische Anlagen) nach Uberschlagiger Kos-
tenannahme circa 16 Millionen Euro (netto), davon betragt der
Kostenanteil fir die Kostengruppe 400 nach DIN 276-1 vor-
aussichtlich circa 4,5 Millionen Euro netto.

Folgende Anlagengruppen der Kostengruppe 400 nach DIN
276-1 sind, unter Berlicksichtigung der Einbindung
erneuerbarer Energien, zu bearbeiten, unter anderem gegebe-
nenfalls die Einbindung einer Photovoltaikanlage:

1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 2. Wéarmeversor-
gungsanlagen, 3. Lufttechnische Anlagen, 4. Starkstroman-
lagen, 5. Fernmelde- und informationstechnische Anlagen,
6. Forderanlagen (Aufzug), 7. Nutzungsspezifische Anlagen,
(hier: Kichentechnische Anlagen), 8. Geb&udeautomation.
Auch die Technischen Anlagen in AuBenanlagen sind zu bear-
beiten, honorartechnisch werden sie den jeweiligen Anlagen-
gruppen zugeschlagen.

Es ist beabsichtigt die Leistung stufenweise zu vergeben.
Zun&chst ist eine Beauftragung bis einschlieBlich Leistungs-
phase 3 (Entwurfsplanung) vorgesehen. Im Anschluss wird der
Weiterplanungs- und der Baubeschluss beim Rat der Stadt
K&In beantragt. Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung aller
Leistungsphasen besteht nicht.

Der Honorarvertragsentwurf wird vor der Verhandlung den je-
weiligen ausgewahlten Bietern zur Verfiigung gestellt.
Aufteilung in Lose:

Die Ausschreibung ist nicht in Lose aufgeteilt.
Varianten/Nebenangebote sind zuléssig: nein

Gesamtmenge beziehungsweise -umfang des Auftrags: CPV:
71.31.50.00-9.

Die Auftraggeberin beabsichtigt eine stufenweise Beauftra-
gung, zunachst bis einschlieBlich Leistungsphase 3.
Vertragslaufzeit der Auftragsausflihrung: circa 72 Monate

Voraussetzungen des Auftrags

Geforderte Kautionen und Sicherheiten: siehe Nachweise zur

wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsféhigkeit

Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen bezie-

hungsweise Verweis auf die maBgeblichen Vorschriften:

Die Vergutung erfolgt unter Zugrundelegung der Honorarvor-

schriften der HOAI 2013. Abschlagszahlungen erfolgen nach

Leistungsstand.

Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag verge-

ben wird:

Bietergemeinschaften sind vor Angebotsabgabe nicht ver-

pflichtet, eine bestimmte Rechtsform anzunehmen.

Sie haben mit ihrem Teilnahmeantrag dennoch eine von allen

Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben,

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftrags-
fall erklart ist


https://www.stadt-koeln.de/buergerservice/onlinedienste/ausschreibung-upload/index.html
http://krdua042/1/verwaltung/vergaben/ausschreibungsservice/02254/index.html#ziel_1_0
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- in der alle Mitglieder aufgeftihrt sind
- inder, der fir die Durchfiihrung des Vertrages bevollmach-
tigte Vertreter benannt ist
- dass der bevollmé&chtigte Vertreter die Mitglieder gegen-
Uber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt
- dass alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft als Gesamt-
schuldner haften
Wird die Bietergemeinschaftserklarung nicht eingereicht, wird
der Teilnahmeantrag der Bewerbergemeinschaft ausgeschlos-
sen.
Mehrfachbeteiligungen einzelner Mitglieder einer Bieterge-
meinschaft (als Mitglied einer weiteren Bietergemeinschaft
oder als Nachunternehmer eines weiteren Bieters) sind nicht
zugelassen und flihren zum Ausschluss samtlicher betroffener
Bieter/ -gemeinschaften.
Mehrfachbewerbungen sind auch Bewerbungen unterschied-
licher Niederlassungen eines Bieters.
Sonstige Bedingungen an die Auftragsausfihrung: Die &rtliche
Prasenz in Kéln wahrend der Bauzeit ist durchgehend sicher-
zustellen.
-Die Bauleitung fiir alle Anlagengruppen ist durch den Einsatz
eines Fachingenieurs (mit Qualifikation in der entsprechenden
Fachrichtung) sicherzustellen.
-Im Auftragsfall ist eine Erklarung nach § 1 des Verpflichtungs-
gesetzes abzugeben.
-Ein personeller Wechsel ist innerhalb der Vertragslaufzeit
nicht erwiinscht.
-Unterbeauftragungen sind nur mit Zustimmung des Bauherrn
zulassig.
Geforderte Nachweise zur persdnlichen Lage:
Bieter sowie deren Nachunternehmer und Verleiher von Ar-
beitskraften, soweit diese bei Angebotsabgabe bekannt sind,
haben mit dem Angebot die gemaB Gesetz liber die Sicherung
von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb
bei der Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Tariftreue- und Vergabe-
gesetz Nordrhein-Westfalen — TVgG — NRW) vom 10.01.2012
(Gesetz- und Verordnungsblatt Ausgabe 2012 Nummer 2 vom
26.01.2012 Seite 15 bis 26) erforderliche Verpflichtungser-
klarung abzugeben (Gewahrung von Tarif- beziehungsweise
Mindestlohn, Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen); ein Vor-
druck ist den Vergabeunterlagen beigefugt.
-Bewerbungsbogen
Fur den Teilnahmeantrag ist ein Bewerbungsformular zu ver-
wenden, das bei der genannten Kontaktstelle Stadt Kéln, 27/
Zentrales Vergabeamt angefordert werden kann. Zur Angabe
der vollstdndigen Nachweise ist der Bewerbungsbogen voll-
standig ausgefillt und rechtskraftig unterschrieben in Papier-
form einzureichen. Bewerbungen sind nur mit diesem Bewer-
bungsbogen mdglich. Nicht rechtskraftig unterschriebene Teil-
nahmeantrage werden nicht berlcksichtigt.
-Unterschriftenberechtigung
Nachweis der Unterschriftenberechtigung bei juristischen Per-
sonen durch Vorlage eines aktuellen Handelsregisterauszuges
(nicht alter als 6 Monate ab dem Bekanntmachungstermin)
-Erklarung zur wirtschaftlichen Verknlpfung mit anderen ge-
maB § 4 (2) VOF
-Erklarung des Bewerbers, dass keine Ausschlussgriinde ge-
maB § 4 (6)a-e VOF gegen ihn vorliegen
-Erklarung, dass Uber sein Vermdgen weder das Insolvenzver-
fahren noch ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfah-
ren er6ffnet oder die Eréffnung beantragt worden ist oder der
Antrag mangels Masse abgelehnt wurde, gemaB § 4 (9) VOF
-Erklarung, dass er seiner Verpflichtung zur Zahlung von Steu-
ern und Abgaben sowie der Beitrdge zur gesetzlichen Sozi-
alversicherung ordnungsgeman erfillt hat gemaB § 4 (9) VOF
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(Abgabe samtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, mit
dem Teilnahmeantrag)
Geforderte Nachweise zur wirtschaftlichen und finanziellen
Leistungsfahigkeit:
e Bankerklarung zur finanziellen und wirtschaftlichen Leis-
tungsfahigkeit gemaB §5 (4) a) VOF
e Gesamtumsatz und Umsatz flir die ausgeschriebene
Dienstleitung bezogen auf die letzten 3 Jahre 2010, 2011,
2012, gemaB § 5 (4)c) VOF
e  Eigenerklarung zum Jahr der Birogriindung
e Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Hoéhe
von 1,5 Millionen Euro flir Personen- und in Hohe von 1,5
Millionen Euro fir Sach- und sonstige Schaden. Mindest-
anforderung ist die Erklarung des Bieters, dass im Auf-
tragsfall die vorgenannten Versicherungen abgeschlossen
werden.
(Abgabe sdmtlicher Nachweise mit dem Teilnahmeantrag)
Geforderte Nachweise zur technischen Leistungsfahigkeit:
Die Nachweise sind zwingend mit der Bewerbung abzugeben:
1) Erklarung zur Anzahl und Qualifikation der in den letzen 3
Jahren beschaftigten Mitarbeiter gemaB § 5 (5)d VOF.
Es wird gefordert, dass mindestens einer der beschaftigten
und projektverantwortlichen Diplom Ingenieure oder Ingenieu-
rinnen in der Bearbeitung der jeweiligen Anlagengruppen der
Technischen Gebaudeausristung- Planung (Blroinhaber/-in-
haberin oder Beschaftigter/ Beschaftigte) mindestens 4 Jahre
Berufserfahrung (nach dem Abschluss einer fachspezifischen
Hochschulausbildung, TH oder TU oder FH oder gleichwertig)
aufweisen muss.
2) Angabe zu Geréten und technischer Ausstattung, Uber die
der Bewerber oder Bieter fUr die Dienstleistung verfligen wird,
gemaB § 5 (5)e VOF 20009.
3) Nachweis von drei geplanten Projekten und fertig gestellten
Projekten in vergleichbarer GréBenordnung und Aufgaben-
stellung (Neubauten oder Erweiterungsneubauten, davon wird
ein Projekt als entsprechend umfassende Bestandssanierung
zugelassen, keine Schwimmbader) nach § 5 (5)b VOF. Abwei-
chend zu § 5 (5)b VOF darf die Inbetriebnahme bei den Projek-
ten nicht vor dem Jahr 2006 erfolgt sein. (Der Betrachtungs-
zeitraum ist Januar 2006 bis einschlieBlich Dezember 2013, als
Fertigstellung gilt die erfolgte Inbetriebnahme).
Die drei Referenzprojekte missen jeweils mindestens eine
GroBenordnung von 1,5 Millionen Euro (netto) Kosten fiir tech-
nische Ausristung (Kostengruppe 400 nach DIN 276-1 oder
gleichwertige landesspezifische Kostengruppe) aufweisen.
Die nachgewiesenen Projekte missen mindestens eine Schule
beinhalten, ein Projekt muss bei einem &ffentlichen Auftrag-
geber bearbeitet worden sein und mindestens ein Projekt mit
Einsatz / Einbeziehung Erneuerbarer Energien oder Passivh-
ausstandard muss bearbeitet worden sein.
Jeweils ist ein Referenzschreiben des Bauherrn und/oder des
Auftraggebers beizufiigen.
Ist eine derartige Bescheinigung nicht erhéltlich, so ist eine Ei-
generklarung gemas § 5 (5)b Satz 2 zulassig.
Bei den drei Referenzprojekten muss die vollstdndige Bearbei-
tung von mindestens finf der in der Aufgabenbeschreibung
(siehe ,Kurze Beschreibung®) genannten Anlagengruppen (1.
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen, 2. Warmeversorgungs-
anlagen, 3. Lufttechnische Anlagen,
4. Starkstromanlagen, 5. Fernmelde- und informationstech-
nische Anlagen,6. Férder-anlagen, 7. Nutzungsspezifische
Anlagen: Kiichentechnik, 8. Gebaudeautomation) erfolgt sein,
sowie die Bearbeitung der Anlagengruppen 4 und 5 (Starkstro-
manlagen, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)
beinhalten.
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Die Bearbeitungen der Anlagengruppen sind erlauternd/ auf-
geschlisselt nach HOAI 2009 projektbezogen darzustellen.
Je Referenzprojekt muss die vollstdndige Bearbeitung min-
destens der Leistungsphasen 2 bis 6 und 8 der in der Auf-
tragsbeschreibung genannten Leistungsphasen (Vorplanung,
Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungspla-
nung, Vorbereitung der Vergabe, Objektliiberwachung - Bau-
Uberwachung), gemaB HOAI, oder gleichwertige landesspezi-
fische Leistungen nachgewiesen werden.

Der Bewerber muss die einzelnen Projekte auf jeweils maxi-
mal drei DIN A 4 Seiten in Form von Text sowie Fotos oder
Skizzen darstellen, mit Angaben der Projektbezeichnung, des
Auftraggebers mit Adresse, Ansprechpartner und Telefonnum-
mer, Planungs- und Realisierungszeitraum, Projektumfang /
Kosten, Einsatz Energien/ Energiestandard, und Angabe der
vollstdndig bearbeiteten Leistungsphasen und der Anlagen-
gruppen.

Ein Buro wird bei der weiteren Wertung auBer Betracht ge-
lassen, wenn die Anzahl der Mitarbeiter in den letzten 3 Ge-
schéftsjahren im Mittel jeweils unter 6 liegt (Summe aus Buro-
leitung und fest angestellten Mitarbeitern).
Bietergemeinschaften: Im Falle von Bietergemeinschaften legt
die Bietergemeinschaft drei bearbeitete Referenzen vor, so
dass die geforderte Bearbeitung der Anlagengruppen in der
Summe nachgewiesen wird.

Zeitpunkt der Vorlage der geforderten Nachweise: mit dem
Angebot.

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Be-
rufsstand vorbehalten:

Zur Bewerbung sind zugelassen alle natirlichen Personen,
die gemaB Rechtvorschriften ihres Herkunftsstaates zur Flih-
rung der Berufsbezeichnung Ingenieur der jeweiligen Fach-
richtung berechtigt sind. Ist in dem jeweiligen Herkunftsstaat
die Berufsbezeichnung gesetzlich nicht geregelt, so erfillt die
fachlichen Anforderungen, wer Uber ein Diplom, Prifzeugnis
oder sonstigen Befahigungsnachweis der Fachrichtung, die
der Aufgabenstellung entspricht, verfligt, dessen Anerken-
nung nach der Richtlinie 85/384 EWG und Richtlinie 89/48/
EWG gewéhrleistet ist. Juristische Personen sind zugelassen,
wenn der Projektverantwortliche die an die natiirliche Person
gestellten Anforderungen erfullt.

(Abgabe samtlicher Nachweise, in deutscher Sprache, mit
dem Teilnahmeantrag)

Juristische Personen mussen die Namen und die berufliche
Qualifikation der Personen angeben, die fur die Ausfiihrung
der betreffenden Dienstleistung verantwortlich sein soll: ja
Beschréankung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur An-
gebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden:

Geplante Mindestzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 3
Hoéchstzahl der Wirtschaftsteilnehmer: 4

Teilnahmekriterien (objektive Kriterien flr die Auswahl der be-

grenzten Zahl von Bewerbern) mit Gewichtung:

1. Die fristgerechte Vorlage (Abgabe mit Teilnahmeantrag)
der geforderten Nachweise, Erkldrungen und das voll-
standig ausgeflillte Bewerbungsformular (Rechtliche
,wirtschaftliche, finanzielle, technische Leistungsfahigkeit,
Teilnahmebedingungen).

2. Die Auswahl der Bewerber erfolgt auf Grundlage der
zum Nachweis der Eignung geforderten Angaben, Er-
klarungen und Unterlagen mit einem Schwerpunkt
bei den unter der Technischen Leistungsfahigkeit ge-
forderten drei Referenzprojekien. Soweit die Min-
destanforderungen erflllt sind, ist die Rangfolge der
erreichten Punktzahl flr die Auswahl maBgebend.
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Die Bewertung erfolgt nach folgender Aufstellung (maxi-
male Punktzahl /Wertung/gewichtete Punktzahl).

3. GroéBenordnung der drei vergleichbaren Referenzprojek-
te (maximal 10 Punkte pro Referenzprojekt groBer/gleich
2,5 Millionen. Euro (netto) fur die Kosten der technischen
Ausristung (Kostengruppe 400 nach DIN 276-1 oder
gleichwertige landesspezifische Kostengruppe), insge-
samt maximal 30 Punkte. Bei Projekten die kleiner sind
als 2,5 Millionen Euro (netto) fiir die vor genannten Kosten,
verringert sich die Punktzahl entsprechend linear bis zur
Mindestanforderung von 1,5 Millionen Euro (netto), geman
der Forderung unter Technischer Leistungsféhigkeit).

4. Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit
der Anzahl von Schulbauten (eine Schule: 0 Punkte, da
Mindestanforderung, zwei Schulen: 5 Punkte, drei Schu-
len: 8 Punkte, Maximalpunktzahl 8 Punkte)

5. Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit
Einsatz/Einbeziehung Erneuerbarer Energien oder Passiv-
hausstandard (ein Projekt: 0 Punkte, da Mindestanforde-
rung, zwei Projekte: 8 Punkte, drei Projekte: 10 Punkte,
Maximalpunktzahl 10 Punkte)

6. Nachweis der drei vergleichbaren Referenzprojekte mit
der vollstdndigen Bearbeitung von mindestens sieben
Anlagengruppen der Anlagengruppen 1- 8, inklusive der
Anlagengruppen 4 und 5 (Minderanforderung bei der
Technischen Leistungsféhigkeit sind funf Anlagengrup-
pen inklusive der Anlagengruppen 4 und 5 ), (ein Projekt
sieben Anlagengruppen: 5 Punkte, zwei Projekte sieben
Anlagengruppen: 7 Punkte, drei Projekte sieben Anlagen-
gruppen: 8 Punkte, Maximalpunktzahl 8 Punkte)

7. Maximal sind 56 Punkte fir die geforderten drei Referenz-
projekte erreichbar. Bei Gleichstand entscheidet das Los.

Zuschlagskriterien

Zuschlagskriterien (bei europaweiten Verfahren mit deren Ge-

wichtung):

Sind mehr als zwei Kriterien genannt, enthalten die Vergabe-

unterlagen weitere Informationen.

1. Darstellung Abwicklung des Projektes/Herangehensweise

1.1. Projektorganisation mit Darstellung der projektspezifi-
schen Kapazitaten

1.2. Zusammenarbeit / Abstimmung mit dem Auftrageber und
anderen Projektbeteiligten, Fachplanern, zum Beispiel
Darstellen von Schnittstellen.

1.3. Darstellung der Bauleitertatigkeiten, unter anderem bezo-
gen auf die Anlagengruppen, Baullberwachung/ Présenz
vor Ort

2. Darstellung des Zeit- und Kostencontrollings
Terminsicherung, Nachtragsabwehr und Bewéltigung von
Leistungsstérungen

3. Darstellung der Méglichkeiten der energetischen Optimie-
rung sowie Darstellung der Vorteile/ Nachteile des Passiv-
hausstandards anhand eines Beispiels

4. Darstellung von mdglichen zusétzlichen Besonderen Leis-
tungen im zu bearbeitenden Projekt, die zur Kosten und/
oder Terminoptimierung fiihren

5. Honorarvertrag:

Der Vertragsentwurf wird den ausgewéhlten Teilnehmern
mit der Einladung zum Verhandlungsgesprach zugesen-
det.

Hier sind Honorarsatz, Nebenkosten und gegebenenfalls
erforderlichen Besondere Leistungen zu erganzen.

Der Vertrag ist vor der Verhandlung an das Zentrale Verga-
beamt zu Ubersenden, damit vorab das Honorar ermittelt
werden kann.
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Handouts werden nicht Gegenstand der Wertung sein.
Ein Handout zur Nachvollziehbarkeit der Angaben ist je-
doch erforderlich.
Gewichtung:
Zu 1. maximal 30 Punkte ( maximal 3 x je 10 Punkte)
(nicht nachvollzienbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 3
Punkte , teilweise Uberzeugend: 5 Punkte , nachvollziehbar: 8
Punkte , Uberzeugend: 10 Punkte)
zu 2.: maximal 15 Punkte
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 5
Punkte , teilweise Uberzeugend: 7,5 Punkte , nachvollziehbar
:10 Punkte , Uberzeugend: 15 Punkte)
zu 3.: maximal 15 Punkte (nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teil-
weise nachvollziehbar: 5 Punkte , teilweise Uberzeugend: 7,5
Punkte , nachvollziehbar :10 Punkte Uberzeugend: 15 Punkte)
zu 4.: maximal 10 Punkte
(nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, teilweise nachvollziehbar: 3
Punkte , teilweise Uberzeugend: 5 Punkte , nachvollziehbar :8
Punkte tberzeugend: 10 Punkte)
Zu 5. maximal 30 Punkte
Ergebnis der Honorarauswertung anhand des abgegebenen
Vertrages (nicht nachvollziehbar: 0 Punkte, glinstigstes Ange-
bot: 30 Punkte, bei héherem Angebot: anteilige Punkteredu-
zierung im Verhéaltnis - linear).
Maximal sind 100 Punkte erreichbar.

Ausgabe der Unterlagen

Weitere Unterlagen kdnnen gefordert werden bei: Stadt Kéin,
Zentrales Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 05, Willy-
Brandt-Platz 2, 50679 Ko6ln

Telefon: 0221 / 221-26886, Fax: 0221 / 221-26272

Abgeholt werden kénnen die Unterlagen montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr.

Wird ein Entgelt fur die Unterlagen erhoben, ist dieses so-
wohl bei Abholung als auch bei Versand im Voraus zu Uber-
weisen. Bitte zahlen Sie den Betrag auf das Konto bei der
Sparkasse KoélnBonn, IBAN DE9837050198 1929792990,
BIC COLSDE33XXX. Als Verwendungszweck ist die oben ge-
nannte zehnstellige Vergabenummer anzugeben. Die Vorlage
des Einzahlungsbelegs, zum Beispiel die Auftragsbestatigung
bei Onlinebuchung, ist Voraussetzung fiir die Herausgabe
oder den Versand der Vergabeunterlagen.

Entgelt fir die Unterlagen:

Ftr Abholer: 0 Euro, Bei Versand: 0 Euro

Empfohlener Schlusstermin fir die Anforderung von Unterla-
gen: 26.02.2014

Frist fur die Einreichung der Angebote/Teilnahmeantrage:
05.03.2014, 14 Uhr

Bewerbung/Angebote bitte richten an: Stadt Kéln, Zentrales
Vergabeamt -27-, Zimmer-Nummer: 10 A 21, Willy-Brandt-
Platz 2, 50679 Kdéln

Bewerbungen/Angebote sind in allen Bestandteilen in deut-
scher Sprache abzufassen.

Auskunft erteilt:

Ihre Fragen senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse submis-
sionsdienst-vergabeamt@stadt-koeln.de oder an die Faxnum-
mer 0221 / 221-26272.

Bei der Eréffnung der Angebote durfen Bieterinnen und Bieter
oder ihre Bevollméchtigen anwesend sein.
Nachprifungsstelle: Vergabekammer bei der Bezirksregierung
Koln, ZeughausstraBe 2-10, 50667 Koln

Einlegung von Rechtsbehelfen: Genaue Angaben zu den Fris-
ten von Rechtsbehelfen:
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siehe § 107 Absatz 3 Nummern 1 bis 4 Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschrankungen (GWB)

unverziglich gegeniiber der Stadt Kdéln nach Erkennen des
VerstoBes gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren
spétestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung
spatestens bis Ablauf der Angebots-/Bewerbungsfrist bei Ver-
stéBen gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen
innerhalb von 15 Tagen nach Eingang der Mitteilung der Stadt
Kdln, der Riige nicht abhelfen zu wollen

siehe § 101b Absatz 2 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB)

30 Kalendertage ab Kenntnis des RechtsverstoBes, spéates-
tens jedoch sechs Monate nach Vertragsschluss

Im Fall der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amts-
blatt der EU 30 Kalendertage nach Veréffentlichung der Auf-
tragsvergabe im Amtsblatt der EU

Tag der Absendung der vorliegenden Bekanntmachung an
das Amt fur amtliche Veréffentlichungen der Européischen
Gemeinschaften: 22.01.2014

Anfragen per E-Mail zu Ausschreibungen und Vergabevorgén-
gen richten Sie bitte gleichzeitig an unser Postfach ,,Submissi-
onsdienst-Vergabeamt@stadt-koeln.de”
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Offentliche Sitzungen der Ausschiisse und Bezirksvertretungen

03.02.2014 | Bauausschuss und Betriebsausschuss Ge- 03.02.2014 | Bezirksvertretung Lindenthal
baudewirtschaft Bezirksrathaus Lindenthal, 7. Etage,
Historisches Rathaus, Sitzungssaal im Konferenzzentrum
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) Aachener Strasse 220, 50931 KéIn
15.00 Uhr 16.00 Uhr

06.02.2014 | Bezirksvertretung Chorweiler
Birgerzentrum Chorweiler
Blrgersaal 3,

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales

Rathaus Spanischer Bau, Pariser Platz 1, 50765 KoIn
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121) 17.00 Uhr
15.30 Uhr :

04.02.2014 | Jugendhilfeausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Ratssaal

14.00 Uhr

Gesundheitsausschuss

Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

06.02.2014 | Stadtentwicklungsausschuss
Rathaus Spanischer Bau,
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
15.00 Uhr

Wirtschaftsausschuss

BioCampus Cologne

Nattermannallee 1, Gebaude Eo4, 11. OG,
Konferenzraum Albertus Magnus,

50829 Koln

17.00 Uhr

Nahere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt KdIn unter
http://www.stadt-koeln.de/ratderstadt/ausschuesse/ und http://www.stadt-koeln.de/bezirke/
Die Sitzungen des Rates der Stadt Kdln, &ffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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	Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen




